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RS OGH 1994/5/3 1Ob555/94
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1994

Norm

ABGB §928

Rechtssatz

Der bei in die Augen fallenden, also ohne weiteres erkennbaren (o6enkundigen) Mängeln angeordnete

Gewährleistungsausschluß bezieht sich nur auf eine schon vor oder bei Vertragsabschluß besichtigte, schon dabei mit

dem offenkundigen Mangel behaftete Sache.
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1 Ob 555/94
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